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• Die RZVK-Betriebsrente

• Das zukünftige Rentenniveau

• Staatliche Förderung durch die
• Entgeltumwandlung
• Riesterförderung

• Zusatzrente durch eigene Beiträge

• Beratung durch die Rheinischen Versorgungskassen
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Geschäftsgebiet der Rheinischen Zusatzversorgungskasse
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• Mitglieder (Arbeitgeber) rd. 2.330

• Versicherte rd. 623.000
• - davon pflichtversichert rd. 316.000

• RentnerInnen rd. 165.000
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RZVK-Betriebsrente

Pflichtversicherung durch den Arbeitgeber
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RZVK-Betriebsrente

Pflichtversicherung durch den Arbeitgeber

• Tarifvertraglicher Anspruch

• für Beschäftigte bei einem Arbeitgeber des öffentlichen oder 
kirchlichen Dienstes:

• das 17. Lebensjahr ist vollendet

• die Wartezeit von 60 Monaten kann bis zum Beginn der Rente 
erfüllt werden

• Ausnahmen von der Versicherungspflicht zum Beispiel für: 

• Beamte

• kurzfristig Beschäftigte
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RZVK-Betriebsrente

Pflichtversicherung durch den Arbeitgeber

• Finanzierung durch Ihren Arbeitgeber

• Übertragung an oder Anerkennung von öffentlichen oder 
kirchliche ZVKen ist bei einem Arbeitgeberwechsel möglich

• Überleitungsantrag über den neuen Arbeitgeber stellen
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RZVK-Betriebsrente

Rentenanspruch

• wenn ein Rentenanspruch aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung besteht, wegen

• voller oder teilweiser Erwerbsminderung,

• Altersrente als Vollrente (auch vorzeitige Rente),

• Hinterbliebenenrente

• Die Betriebsrente ist eine wichtige Ergänzung 
zur gesetzlichen Rente
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Das Rentenniveau
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Rentenniveau der gesetzlichen Rentenversicherung

• Der Eckrentner: 45 Jahre Ø-Entgelt (2012 = 32.446 �)

Gesetzliche Rente ohne Anpassung 1.263 � *

mit 1 % jährlicher Anpassung bis zum Jahr 2046 1.789 �
Geburtsdatum 01.01.1981
Rentenbeginn zum 65. Lebensjahr im Jahr 2046

Kranken- und Pflegeversicherung von z.Zt. 12,15 % - 217 �

Nettorente im Jahr 2046 1.572 �

angenommener Kaufkraftverlust jährlich 1,50 %

Kaufkraft heute ca.Kaufkraft heute ca. 926 926 ��

*Aktueller Rentenwert 28,07 *Aktueller Rentenwert 28,07 �� (01.07.2012)(01.07.2012)
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Rentenniveau einschließlich Betriebsrente

• Der Eckrentner: 45 Jahre Ø-Entgelt (2012 = 32.446 �)

Gesetzliche Rente ohne Anpassung 1.263 � *

mit 1 % jährlicher Anpassung bis zum Jahr 2046 1.789 �

RZVK-Betriebsrente (Vers. Beginn 1.1.2012 / 30. LJ) 480 �
Gesamtrente 2.269 �
KV/PV für GRV z.Zt. 12,15 % / Betriebsrenten z.Zt 19,45 % - 311 �

Nettorente im Jahr 2046 1.958 �

angenommener Kaufkraftverlust jährlich 1,50 %

Kaufkraft heute ca.Kaufkraft heute ca. 1.154 1.154 ��

*Aktueller Rentenwert 28,07 *Aktueller Rentenwert 28,07 �� (01.07.2012)(01.07.2012)
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Staatliche Förderung für die zusätzliche Altersvorsorge

Die Bruttoentgeltumwandlung
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Staatliche Förderung Entgeltumwandlung

• Was heißt Bruttoentgeltumwandlung?

1. Verzicht auf einen Teil des Bruttoentgeltes 
aus dem 1. Arbeitsverhältnis

2. Umwandlung dieses Entgeltes in Rente

Die Entgeltumwandlung ist nur möglich, 
so lange ich vom Arbeitgeber Bruttoentgelt erhalte*!

*z.B. nicht möglich in der Mutterschutz- oder Elternzeit, Beurlaubung ohne Entgelt
oder bei Krankheit nach Ablauf der Lohnfortzahlung 
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Staatliche Förderung Entgeltumwandlung

• Staatliche Förderung durch die Entgeltumwandlung

• Steuerersparnis

• keine Sozialversicherungsbeiträge

• Beitragszuschuss durch Ihren Arbeitgeber

• 13 % Zuschuss für alle 
krankenversicherungspflichtig Beschäftigten

• Förderungen von mehr als 50 % sind möglich!
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• Die Entgeltumwandlung lohnt sich besonders für:

• Vollbeschäftigte und

• Teilzeitbeschäftigte als Ergänzung zum Riestervertrag.

Staatliche Förderung Entgeltumwandlung
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Staatliche Förderung für die zusätzliche Altersvorsorge

Die Riesterförderung
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Staatliche Förderung Riesterförderung

• Riesterförderung durch

• Zulagen 

• Eigene Zulage 154 �

• Kinderzulagen 300 �*

• Ehegattenzulage 154 �

• Steuererstattungen im Rahmen der 
Einkommenssteuererklärung 

*185 � für Kinder die vor dem Jahr 2008 geboren wurden
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RZVK-Zusatzrente

• Riester lohnt sich besonders für 

• Auszubildende
(Förderung bis zu 70 %)

• Beschäftigte in der Elternzeit
(Förderung bis zu 90 %)*

• geringfügig Beschäftigte (400 �-Job), sofern diese den 
eigenen Rentenversicherungsbeitrag zahlen
(Förderung bis zu 90 %)*

• Teilzeitbeschäftigte mit Kindern
(Förderung bis zu 90 %)*

*z.B. für 60 � Jahresbeitrag = 754 � Zulagen (2 Kinder nach 2007 geboren)
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Staatliche Förderung Riesterförderung

• Riester bei Teilzeitbeschäftigung

• RV-Brutto 20.000 �

• Gesamtbeitrag Riester 4 % = 800 �

• Eigene Zulage 154 �

• 2 Kinderzulagen 600 � beide Kinder nach 2007 geboren

• Differenz 46 �

• Sockelbeitrag pro Jahr 60 � monatlich 5 �

• Staatliche Förderung 754 � oder 92,6 %

• zusätzliche Entgeltumwandlung 600 � Netto ca. 310 � mtl 26 �

• Gesamtbeitrag für die Rente 1.414 � monatlich ca. 31 �
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RZVK-Zusatzrente

zusätzliche Rente durch eigene Beiträge
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RZVK-Zusatzrente

• Zusätzliche Altersversorgung durch eigene Beiträge

• für Beschäftigte, die bei einem Mitglied der RZVK beschäftigt sind
• auch wenn kein Pflichtversicherung vorliegt (nicht für Beamte)

• mit und ohne staatliche Förderung

• Rentenanwartschaft bereits nach einer Beitragszahlung 
• keine Wartezeit

• Beginn der Rente zusammen mit der gesetzlichen und Betriebsrente
• Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenrente nur wenn mit abgesichert
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• Zusätzliche Altersversorgung lohnt sich besonders für junge 
Beschäftigte:

• Beitrag für eine zusätzliche Altersrente* von monatlich 300 �
zum 65. Lebensjahr

Beginn der Zahlung mit mtl. Beitrag
20 Jahren 66 �
30 Jahren 106 �
40 Jahren 178 �
50 Jahren 328 �

*einschl. Hinterbliebenenabsicherung
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RZVK-Zusatzrente

Kapitalaufwand
35.640 �
44.520 �
53.400 �
59.040 �
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Beratungen durch die 
Rheinischen Versorgungskassen
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Beratung durch die Rheinischen Versorgungskassen

• Wir ermitteln für Sie

• die Höhe Ihres Rentenniveaus aus
• der gesetzlichen Rente und
• der vom Arbeitgeber finanzierten Betriebsrente 

gesetzliche 
Rente

Betriebs
rente
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Beratung durch die Rheinischen Versorgungskassen

• Wir ermitteln für Sie

• die günstigste staatliche Förderung
• Entgeltumwandlung oder
• Riesterförderung

• die mögliche Höhe der Zusatzrente aus eigenen Beiträgen

• Wir berücksichtigen Ihre persönlichen Verhältnisse und geben Ihnen 
auch Rententipps für die Zukunft oder für Ehepartner und Kinder

Zusatz-
rente
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Ergänzende Altersversorgung 

Wie erhalte ich

eine Prognose für meine Betriebsrente?
• Telefon: (02 21) 82 73-40 04
• Mailvordruck im Internet:

www.versorgungskassen.de : Betriebsrente
Anträge Formulare / Prognose über meine Betriebsrente

ein Angebot für eine freiwillige Zusatzrente?
• Telefon: (02 21) 82 73-40 04
• Mailvordruck im Internet:

www.versorgungskassen.de : Zusatzrente
Anträge Formulare / Angebot: Riester oder Entgeltumwandlung
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Ergänzende Altersversorgung 

Persönliche Beratungen 

• bei den Rheinischen Versorgungskassen

• in Ihrer Dienststelle 
wenn mindestens 6 Beratungen am Tag stattfinden

Anfragen
• Telefon: (02 21) 82 73 - 40 04
• e-mail: kundenservice@versorgungskassen.de
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Ergänzende Altersversorgung 

Unterlagen für eine persönliche Beratung: 

• Gehaltsabrechnungen 
• aktuell und
• Dezember des Vorjahres

• Unterlagen der Deutschen Rentenversicherung
• aktuelle Rentenauskunft* oder
• Renteninformation mit Versicherungsverlauf*

*aktuelle Rentenauskunft der Rentenversicherung im Internet anfordern:
https://www.eservice-drv.de/SelfServiceWeb/
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